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zeichneten und daher diejes als allgemein geltendes Gejebuch vorausfegten. An 
Thorn galt das jus Culmense emendatum nad) einer auf den damaligen 

Nathhaufe befindlichen Abjchrift, in Danzig das jus Culmense ex ultima re- 
V1S1On®e. 

Das Kulmijche Necht hatte in feiner Beziehung Anfpruch auf Vollftändig- 

feit; e3 jtellte fich lediglich als eine Zufammenftellung derjenigen Nechtsfäte dar, 
welche von dem Nömifchen Nechte abwichen oder dasjelbe ergänzten. Das 

Römische Recht war hiernach) das eigentlich in Weftpreußen geltende Recht.) 
Seine Ergänzung fand dasjelbe in den Städten durch deren als „Willküren“ 

bezeichnete Spezialgefeßgebung, Hinfichtlich deren Zuläffigfeit das jus Culmense 

ex ultima revisione tit. I Cap. II bemerkt: 
„Was in den Städten von einem Nath und denen, fo die Gemeine 

präfentiven, gelobet, gejeget und angeoronet ift, das foll ftets und feit gehalten 
werden, umd wer dawiderhandelt, von dem follen die Nathmannen und fonft 
Niemand anders die Strafe fordern.“ ?) 

Die Städte machten hiervon ausgiebigen Gebrauch. Danzig erließ fchon 1388 
eine Willkür, die e8 in den folgenden Jahrhunderten vielfach umarbeitete und 
ergänzte. 

3. Oft uud Weftprenfifches Brovinzialrecht. 

sn dem zu Großpolen gehörigen Negediftrifte galt bis zum Jahre 1772 
die polnische Gejeßgebung.. Alsbald bei der Befignahme wurde in den drei 

Balatinaten und den Negediftrikt durch das Notififationspatent vom 28. Sep- 

tember 1772 und durch die Negierungs-uftruftion vom 21. September 1773 an 
Stelle der bisher in Geltung gewejenen Gejege das Dftpreußifche Landrecht als 
allgemeines Gejegbuch — wenn auch mit gewifjen Bejchränfungen — eingeführt. 
Dasfelbe beruhte auf einer 1628 durch Levin von Buch vorgenommenen Zus 

jammenftellung des in Oftpreußen geltenden gemeinen und Iofalen Rechtes und 
war 1721 nach einer durch den fpäteren Großfanzler von Eooceji bewirkten Ne- 
vifion al3 Landrecht des Königreiches Preußen publizivt worden. Wenn es auch 

als ein einheitliches Gefeßbuch zu gelten bejtimmt war, jo erwies e8 fich doch 

als jehr Lücenhaft, und für die Materien, über die e3 fich überhaupt nicht aus- 

ließ, blieb das Nömifche Necht nach wie vor entjcheidend. 

Su den Hauptämtern Marienwerder und Nofenberg, welche den damaligen 
Marienwerderichen Kreis bildeten, bisher zu Oftpreußen gehört hatten und exit 

durch Juftizveglement vom 3. Dezember 1781 unter Ausfchluß der Exbhaupt- 
ämter Schönberg und D.-Eylau zu Weftpreußen gejchlagen waren, galt ebenfalls 

das Preußische Landrecht von 1721, jedoch mit den Abänderungen und Zujäßen 
der DOftpreußifchen Negierungs-Inftruftion vom 30. Juli 1774. Dich Publi- 
fationspatent vom 5. Februar 1794 wurde das Allgemeine Landvecht für die 
Preußifchen Staaten in dem damaligen Wejtpreußen eingeführt mit der. Maß- 

gabe, daß das Preußifche Landrecht von 1721 die Stelle des gemeinen Rechts 

2) Leman, „Brovinzialvecht der Provinz Wejtpreußen”. Leipzig 1830. Bd. I ©. 24. 
3) v. Kampb, „Provinzialvechte”, Bd. I ©. 269.
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für alle nach dem 28. September 1772 entjtandenen Nechtsverhältniffe vertreten, 
und daß diejenigen Vorfchriften des Preußischen Landrecht3 von 1721, welche 
duch nach feiner Vublifation ergangene Gejege und Verordnungen abgeändert 

oder näher beftimmt waren, infoweit ihre gejegliche Kraft verlieren follten. 
An Stelle derjelben follten die jpäteren Gejege und Verordnungen gelten, die bis 
zum 28. September 1772 nur für Oftpreußen, nach diefem Zeitpunfte aber aus- 

drücklich für Weftpreußen ergangen waren. Für die ganze Monarchie ergangene 
Gefeße oder Verordnungen, welche die Vorfehriften des Breußifchen Landrechts 
(von 1721) abänderten, jollten vdiefelben derogiven und an Stelle der legteren 
Geltung behalten. Sm Webrigen follten die Vorjchriften des Allgemeinen Land- 
rechts nur zur Geltung kommen, injfomweit fie mit den VBorjchriften des Preußi- 
fchen Landrechts übereinftimmten, infoweit diejes feine für die einzelnen Nechts- 
verhältniffe und Fälle anwendbare Beftimmungen enthielt oder die leteren dunkel 

oder zweifelhaft waren. Im Falle der Abänderung oder näheren Auslegung 
des Allgemeinen LZandrechts durch jpätere Gefege jollen diefe an die Stelle des 
erjteren treten. 

Dagegen war, al3 im Sahre 1793 die zweite Theilung Polens der preußi- 
schen Krone außer dem größten Theile von Großpolen und dem Bezirke Gzen- 
ftochau der zu Kleinpolen. gehörigen Woiwodichaft Krafau auch die Städte 
Danzig und Thorn mit ihren Gebieten zugebracht hatte, diejen Städten durch 
Patent vom 2. Juni 1793 die Beibehaltung ihrer ftatutarifchen Rechte zuge- 
fichert worden. 

Unter dem 4. Auguft 1801 und dem 6. März; 1802 wurde das fodifizirte 
Dftpreußifche Provinzialrecht publizixt, defjen Gefeßesfraft auch auf den jeit 
1782 zu Weftpreußen gefchlagenen landräthlichen Kreis Marienwerder ausge: 
dehnt wurde. 

Der Friede zu Tilfit beließ dem Preußischen Staate im Jahre 1807 nur 

einen fleinen Theil des Palatinats Kulm (Feitung und Stadt Graudenz mit 
ihren theilweife bejtrittenen Gebieten), das Balatinat Mlarienburg und den 
größten Theil des PBalatinats Bonmerellen, einen Heinen Theil des Negediftrikts 
(die heutigen Kreife Flatow und D.-Krone und einen Theil. der Herrjchaft 
Ftlehne), den damaligen Kreis Marienwerder und die inzwifchen zu Wejtpreußen 
gefchlagenen Erbhauptämter Schönberg und D.-Eylau, jowie einen Theil des 
Danziger Stadtgebietes. 

Die Freiheitsfriege ftellten den alten Zuftand nur theilweife wieder her. 
1814 fehrte der zum Freiftaat Danzig gehörige Theil des alten Danziger Ge- 
bietes, in dem inzwischen die früheren ftatutarifchen Gefege zu Staatsgefegen 

erhoben und — zumeift als jubjtdiär geltendes Necht — der Code Napoldon 
eingeführt war, in den preußifchen Staatsverband zurück. Seit dem Sahre 
1814 trat an Stelle des Code das Allgemeine Landrecht, im Uebrigen 
verblieb e3 bei den beftehenden Nechtsverhältniffen. Der preußifchen Monarchie 
wurde weiter der an den Freiitaat Danzig feiner Zeit abgetretene Theil 
de3 Balatinats Bommerellen (da3 neue Danziger Gebiet) zugefchlagen. Hier 
war das Wreußifche Landrecht von 1721 in Geltung belajjen worden 
und mu als Hülfsvecht der Code Napoleon eingeführt, der auch bier



— 395 — 

durch) das Allgemeine Landrecht erjeßt winde. Dur) den Vertrag vom 
3. Mat 1815 erhielt fodann Preußen den Kulm — Michelaufchen Kreis zurüc, 
der durch eimen jenfeits der Weichjel belegenen Landftrich vergrößert wurde. 

Hier hatte der Code Napoleon die früheren PBrovinzialgefege exjegt. Das 

Patent vom 9. November 1816 beließ e8 bei der Abjchaffung diefer Provinzial- 

vechte; an Stelle des Code trat als Landesgejegbuch das Allgemeine Landrecht. 

Derjelbe Vorgang vollzog fich hinfichtlich des Negediftritts. Durch Patent vom 
19. April 1844 (6. ©. ©. 103) wurde fodann das nach Anhörung dev Bro- 

vinzialftände des Königreichs Preußen und auf Grumd des von einer Konmifjton 
des Staatsraths abgegebenen Gutachtens vedigirte „Wrovinzialvecht für Weit- 

preußen“ publizivt, das nach) S Lund 2 a. a. D. Gejeßeskraft in denjenigen zur 

Zeit jeines Erlaffes zu der Provinz Preußen gehörigen Landestheilen haben 

follte, die im Jahre 1806 zu Weftpreußen gerechnet waren, mit Ausnahme der 

zu dem früheren Marienwerderchen landräthlichen Kreife gehörigen Landestheile 

und der Stadt Danzig und ihres Gebietes, wie jolches im Jahre 1783 mit der 
Monarchie vereinigt worden war. Nach S 3 trat diejes Provinzialvecht mit 
dem 1. Juli 1844 an die Stelle des PBreußifchen Landrechts von 1721 und der 
übrigen das Privatrecht betreffenden Brovinzialgejege, Gewohnheiten und Ob- 
jewvanzen, auf welche von num an nicht mehr zurückgegriffen werden follte. 

Durch das Geje, betreffend die Emführung des Weltpreußifchen Provinzial- 
vecht3 in der Stadt Danzig und deren Gebiet, vom 16. Februar 1857 exhielt 
das MWeftpreußifche Provinzialvecht vom 1. Oftober 1857 ab auch für die Stadt 

Danzig und deren Gebiet, joweit dasjelbe im Jahre 1793 mit der preußischen 

Monarchie vereinigt war, Geltung; alle bisher in diejen Theile der Monarchie 
gültig gewefenen, das Privatrecht betreffenden PBrovinztalgefege, Statuten, Ge- 
wohnheiten und Obfervanzen wurden aufgehoben und mur die Gewohnheiten in 
Kraft belafjen, auf welche in den allgemeinen Landesgefegen, in dem (Weit 
preußifchen) Brovinzialvechte und in den Gejege vom 16. Februar 1857 jelbjt 
Bezug genommen ift. (Vergl. im Uebrigen hinfichtlich der feit dem 1. Juli 1844 

in Weftpreußen maßgebenden Brovinzialvechte von Holgendorff „Enzyklopädie der 

Nechtswiffenichaft" Th. I, Leipzig 1873, ©. 1065/7.) Don den Betinmmmgen 
des Oftpreußifchen Provinzialvechts fommen hier die Zufäge 16 und 17 zu den 

SS 244 ımd 546 Th. II Tit. 9 des Allgemeinen Landrechts, von denen des Weit 
preußischen Provinzialvechts die SS 3, 4, 5, 68--72 in Frage. 

4. Schlefifches Provinzialreht. 

Das Schlefische Provinzialvecht zerfällt in 

a) das allgemeine Schlefifche Provinzialvecht, welches diejenigen privat- 

vechtlichen Aechtsnormen enthält, die, ohne allgemeine Landesgejege zu jein, im 

Herzogtum Schleftien und der Grafichaft Glas mit Einjchluß der Landestheile 

gelten, die, früher zum Herzogthum Schlefien gehörig, in der Folge mit anderen 

Provinzen vereinigt find, 

b) das bejondere Schleftiche Partikularrecht, welches diejenigen privat 

vechtlichen Nechtsnormen enthält, die, von allgemeinen Provinzialvechte abweichend, 
25


